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Europäisches Jahr der Menschen muıt Behinderungen

Kultur- und christentumsgeschichtliche Perspektiven

Angesichts VO  a 50 Millionen Behinderten 1n Europa 1st das Jahr 2003 mıt Beschlufß
des Rates der Europäischen Union ZUu „Europäischen Jahr der Menschen mıt Be-
hinderungen“ erklärt worden. Im Vorteld legte der „Europäische Behindertenkon-
oreis“, der 1m Maäarz 2002 1in der spanıschen Hauptstadt Lagte, dafür das maßgebliche
Leıtwort fest „Nıchts ber uns hne uns“. Anstelle VO ausgrenzender Fuürsorge
yegenüber Behinderten optıert diese VO  a 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
verabschiedete Deklaration für ıhre „uneingeschränkte Teilhabe“ gesellschaftlı-
chen Leben: „abwertendes Miıtleid“ ordert S1e die „völlıge Gleichstellung“ der
behinderten Menschen: in Abkehr VO „wohlmeıinender Bevormundung“ plädiert
S$1e für das „Recht auf Selbstbestimmung“ der Behinderten . Beeindruckend, Ja V1-
S10NAr, lıest sıch das Vorwort dieser Erklärung:

„Behinderte Menschen haben dieselben Menschenrechte WI1€e alle anderen Burger. Der Artıkel
der Menschenrechtsdeklaration legt test: Jle Menschen sind frei und gleich 1n ıhrer Würde und 1n ihren
Rechten.“

Ausdrücklich sieht die Versammlung VO  e Madrıd diese Perspektiven 1mM Dienst
einer „Gesellschaft für alle  CC Statistisch galt:

„Natıonal und international wiırd heute VO eıner Zahl VO ehn Prozent eıner Bevölkerung AUS -

SCHANSCHIL, die VO Behinderungen 1M Inn der Detinıition der Weltgesundheitsorganisation be-
troffen, also umfänglich und länger andauernd 1n der gesellschaftlichen Teilhabe benachteiligt und 1n
iıhren Aktıvıtäten beeinträchtigt sind Diese ahl wurde 1mM Miıkrozensus 1995 für die Bundesrepublık
Deutschland bestätigt.“

Selbst WenNnn InNnan die Relativıtät des Behinderungsbegriffs angesichts der C-
legten Statistik berücksichtigen hat un: sıch das Datenmaterı1al zudem hın-
sıchtlich der umtafßten Altersspannen dıitferenzieren läfßt, gehen die mafßgeblichen
Aufstellungen für die Bundesrepublik Deutschland VO „insgesamt sechs Prozent
behinderter Kınder 1mM schulpflichtigen Alter VO sechs bıs Jahren einschliefßlich
der als lernbehindert bezeichneten Kınder“ ausS, da{f gegenwärt1ig „A1N eLIwa re1l
Prozent aller Mehrpersonenhaushalte (ab Z7wel Personen) eın behindertes ll'ld
VO null bıs 18 Jahren lebt“+ Als Behinderung oilt 1er 1n Anlehnung die
schon angesprochene Deftinition der Weltgesundheitsorganisation „eıne dauer-
hafte un sıchtbare Abweichung 1m körperlichen, geistigen oder seelischen Be-
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reich, der allgemeın eın entschieden negatıver Wert zugeschrieben wırd“ Dieser
Sprachregelung zufolge trifft das Kriıterium „behindert“ auf eınen Menschen Z
WEn be] ıhm SErSICHS eıne unerwünschte Abweichung VO  S WwW1e€e auch ımmer defi-
nıerten Erwartungen vorliegt und WEeNnNn 7zweıtens deshalb die soz1ale Reaktion autf
ıh negatıv 1St  C

Die anläfßlich der deutschen Eröffnung des Europäischen Jahres der Menschen
mi1t Behinderungen Februar 2003 verabschiedete „Magdeburger Erklärung“
stellt mahnend heraus, da{fß das „Recht auf Leben VO Menschen mıt Behinderun-
SCH durch die Bioethik bedroht“ werde: Erstens drohe sıch die gegenwärtıige An-
wendung der Pränataldıagnostik 1m Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge
eiıner „eugenischen Rasterfahndung“ entwickeln:; zweıtens stelle die aktuelle
medizinische Diskussion das „Lebensrecht behinderter Saäuglinge un VO Men-
schen 1m Koma zunehmend ın Erage”; drittens mache die „Zulassung VO Biotech-
nologien“ das gesellschaftliıche Klıma „behindertenfeindlicher“ ®.

Die hohe Zahl behinderter Menschen SOWI1e das in Europa den Anlıegen behin-
derter Menschen gew1ıdmete Jahr 2003 rufen kulturgeschichtliche Fragen wach ach
den Wurzeln, auf welche dıe Aufmerksamkeıt und Wertschätzung gegenüber be-
hinderten Menschen zurückgehen: Welches Ansehen hatten behinderte Menschen
in den Kulturen der Antike? Welchen Beıtrag leistete VOT diesem Hıntergrund die
jüdısch-christliche Tradıtion für das Lebensrecht unı! das Ansehen behinderter
Menschen? Schliefßlich: Welche Orıentierungen ergeben sıch aus dem kulturhisto-
rischen Befund für heutiges Handeln?

Der Umgang mıt Behinderten 1n der Antike

Aufgrund tehlender Überlieferungen Alt sıch für die längste Zeıt der Menschheits-
geschichte ZUuU jeweılıgen Umgang MIt Behinderten AUEHS wen12 So hielt INa  a

sıch hinsıchtlich der (T und Frühgeschichte ber lange eıt hinweg die selbst-
verständliche „ Vermutung , da{ß behinderte der mıt dauerhaften Folgen 11-

ylückte Menschen keıne Unterstützung ıhrer gesunden Miıtmenschen erwarten

konnten; 111l sah s1e als eiıne für dıe Völker der Jager un: ammler untragbare ast
ST 1n den etzten Jahrzehnten ZUTLagZE geförderte Bestattungstunde stellen diese

Posıtion 1in Frage. So geht die historische Forschung nunmehr davon AaUS, da
„Menschen MIt angeborenen b7zw. durch Untälle oder Kamptfhandlungen erworbe-
LC1IN Behinderungen 1n der Vorgeschichte der Menschheit Danz otffenbar (zumiındest)
eıne Chance hatten, in der soz1alen Gruppe aufgenommen un: gepflegt W E1 =

den  <
Präzısere Eıinsıchten 1n den gesellschaftlichen Umgang m1t Behindeften lassen

erst dıe Überlieferungen antıker e1it Eın UÜberblick ber dıe Kulturen der AI
ten Welt zeıgt für dıie Sıtuation behinderter Menschen 1m alten Ägypten eın VeEeTI-
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gleichsweıse ambivalentes Bild Eıiınerseılits $afSte InNnan nıcht allein die Erschaffung
der Nıchtbehinderten, sondern auch diejenige des blıinden, gehörlosen oder lah-
men Menschen entsprechend den trühesten Zeugnissen des 14. Jahrhunderts
v.Chr. als Ausdruck des yöttlichen Wıllens auf:; da ein Mensch ach damalıgem
Glauben seıne Behinderung überdies alleın 1mM Diesseılts hatte, da{fß
C: das Jenseıts unversehrt erreichte, verbot sıch den alten Agyptern eıne Verhöh-
NUuNngs dieser benachteıiligten Menschen oder deren Diskriminierung®. Anderer-
se1ts durftften schwächliche oder verkrüppelte Kınder VO iıhrer Multter erstickt
werden

Entsprechend 1St auch VO  a sehr alten, 1n die eıt eLtwa 2950 Chr. zurückre1-
chenden Zeugnissen berichten, denen zufolge kleinwüchsige Menschen be]
schauspielerischen Darbietungen oftmals gemeınsam mı1t Tieren auftraten, Ja ıhren
Herren 1m Todestall nıcht selten W1€e deren Lieblingshunde der -_meerkatzen
tolgen hatten !°9. Übrigens Alßt sıch diese Rolle der kleinwüchsigen, vermeıntlich
kindlich-zurückgebliebenen Menschen als „Unterhalter“ der nıchtbehinderten
Menschen bıs 1n die Gegenwart hıneıin nachweısen, etwa angesichts künstlerischer
Vorführungen VO Liliputanern als Clowns 1n Manegen der als Bewohner VO

Liliputdörtern
Fur das 7Zweistromland Mesopotamıen tfinden sıch selt eLIwa 3000 v.Chr. gleich-

talls ambivalente Hınweıise auft das Miteinander VO  } Nıchtbehinderten un: Behin-
derten. Der Überlieferung zufolge wurden behinderte Menschen Lahme, Taube,
Blinde VO  - staatlıchen Stellen oder Tempeln elinerseıts in Arbeit un: Trot
HE  = Wiährend sıch die Menschen des Suüudens (Sumerer, Babylonier) ENISPCE-
chend ihrer Behinderung benannten („der Lahme“) un!: dieser Name offenbar hne
Ansehensverlust auf die Nachfahren überging („Sohn des Hınkers“), Aflst sıch der-
artıges für die Assyrer 1mM Norden nıcht nachweısen !2. Andererseıts wurden be] den
Babyloniern behinderte Kınder kastrıert; eıne der eErstien Gesetzessammlungen, der
Codex Hammurabı Chr.), bıllıgt dem Vater das Recht Z das euge-
borene ın eiınem Brunnen ertränken der wilden T1ıeren 7AGE Frafßß 1-

ten ®
Zeugnisse AaUsSs dem altgriechischen Sparta selt eLtwa 900 v.Chr. belegen, da{ß alle

Neugeborenen der Versammlung der Altesten ZAUET: „Musterung” vorgeführt werden
mußten: alleın den gesunden un kräftigen Kındern wurde das Lebensrecht ZUSC-
sprochen, wohingegen INa dıie Mißgebildeten und Schwachen 1ın die Schluchten
des nahegelegenen Berges 1ygetos wartf oder S1Ce eintach 1ın Wald un Feld A4U S -

setztelt. Entsprechend unterstreicht eıne Studie ZUr Bedeutung (körper-)behinder-
ter Menschen 1m Rahmen des antıken Weltbildes, da{ß „der Körperbehinderte nıcht
1n das Menschenbild Jjener (griechisch-antıken) Epoche paßte: enn dieses Welt-
bıld W ar iın der oriechischen Frühzeıt auf das Erziehungsideal der „Wehrhaft-
machung“ ausgerichtet und 1ef ın der Spätzeıt auf die harmonische Ausbildung des
idealen Menschen hınaus y
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Übrigens konnte Inan sıch auf die altgriechische Selektionspraxıs och 1M Nach-
kriegsdeutschland beruten. So stutzte sıch Werner Catel, eın Hauptvertreter der
NS-Euthanasıe, 1m Stratverftfahren seıne Person 1949 auf entsprechende Aus-

ZUrT!r Aussonderung neugeborener Behinderter VO Platon (T 348 Ohr)); Arı-
stoteles (T 3D V, Chr:) un! ohl auch Seneca (T Chr.), Ja ahm 1n diesem
Punkt seıne argumentatıve Zauflucht 1m umtassenderen Sınn ZALT Kulturnation
der Griechen. Damuıt überzeugte die Rıichter Landgericht Hamburg schließ-
lıch, das ıh anhängıige Stratverfahren einzustellen 16.

In Übereinstimmung mıt dem alten Griechenland lassen sıch die Forschungen
ZUu Umgang mı1t behinderten Menschen 1m alten Rom resumıleren:

A ES$ hat Tötung und Beseitigung behinderter Kıinder 1ın Griechenland und Italien 1ın der Antıke SCHC-
ben, VO  - StaatsIund priıvat, in einem Uu1ls unbekannten Ausma{fß &“ 1/

SO ordert das X II-Tafel-Gesetz VO  - 450 Chr. kategorisch: „Pater ob insıgnem
ad deformitatem PUCIULN C1tO NecaıLß Der Hausvater hat das mıt auffallender Be-
hıinderung geborene ınd sofort toten)- vSt: spater wurde das Verfügungsrecht
des Hausvaters ber Leben und Tod seıiner Kınder leicht eingeschränkt, iınsotern
behinderte Kınder erst annn aUSSESCLZL werden durften, WenNnNn fünf Nachbarn azu
iıhre Zustimmung gegeben hatten. Anschaulich tormuliert der Philosoph und
Dichter Seneca diese Voreingenommenheıten gegenüber behindert geborenen
Kındern:

„Tolle Hunde bringen WIr Eınen wılden und unbändıgen Ochsen hauen WIr nıeder, und krank-
attes Vıeh, damıt CS die Herde nıcht anstecke, legen WIr das Messer. Ungestaltete Geburten schatten WIr
AaUs der Welt uch Kinder, die gebrechlich und mißgestaltet ZUr Welt kommen, ersäuten WIF. Es 1sSt nıcht
Zorn, sondern Vernunft, das Unbrauchbare VO  — dem Gesunden abzusondern.“ 18

Im alten Rom konnte INnan sıch schlichtweg nıcht vorstellen, da auch in eiınem
behinderten Korper eın gesunder Gelst lebte: VO  e} daher sprach INnan dem treilich
verkürzt wiedergegebenen Satyren- Wort ( 356) des römischen Dichters Juvenal
(T ach 128 Chr.) alle Plausıiblität „Mens sSana 1n COIDOIC SadIlQO FEın gesunder
Geilst (1st ımmer nur) 1n einem gesunden Körper.” 19

So sınd 1mM Rückblick auf die Antıke einerseılts Zeugnisse in Rechnung stellen,
die VO einer ausdrücklichen sorgenden Auftsıcht gegenüber behinderten Menschen
sprechen. Andererseıits 1St dem Ethnologen Klaus Müller darın zuzustimmen,
da{fß die Vernichtung behindert geborener Kınder 1ın Naturvölkern und ın der hoch-
kulturlichen Zivilisation Griechenlands und Roms gleichermaßen praktızıert WOI-

den sel; autf beiden Zivilisationsstuten konnte bzw. ann die Behinderung zudem als
yöttliche Reaktion auf menschlich verübtes Unrecht verstanden werden. Eın Un-
terschied bestehe allein darın, da{fß diese althergebrachte lebensverachtende Praxıs 1n
den antıken Schriftkulturen erstmals „iıhre gesetzlich-säuberliche Fixierung“ gefun-
den habe 20
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Optıion für behinderte Menschen 1m Neuen Testament

Miıt Blick auf die Aussonderung behinderter Menschen suchten „EISL die ChristenEuropäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen  Option für behinderte Menschen im Neuen Testament  Mit Blick auf die Aussonderung behinderter Menschen suchten „erst die Christen  ... dieser Art von ‚Rassenhygiene‘ Einhalt zu gebieten“, wie eine kultur- und epo-  chenübergreifend angelegte ethnologische Untersuchung rückblickend ins Be-  wußtsein hebt?!. Übereinstimmend heißt es bei dem Historiker und Sonder-  pädagogen Hermann Meyer:  „Wenn auch das Neue Testament nur an wenigen Stellen speziellen Bezug auf die Behinderten nimmt,  so ist doch festzuhalten, daß mit den Überlieferungen über das Wirken des Jesus von Nazaret zum er-  sten Mal in der Geschichte überhaupt für die Schwachen ... oder Ausgestoßenen die Möglichkeit der  Identifizierung gegeben wurde. Erstmalig versuchte eine Religion, diese in ihr Weltbild einzubeziehen,  ja sogar in den Mittelpunkt zu stellen.“ 2  Die theologische Begründung für dieses im Vergleich zu den übrigen antiken  Weltanschauungen veränderte Verständnis behinderter Menschen verdient höchste  Beachtung. Die christliche Einschätzung der Gleichheit aller Menschen vor Gott  und das Gebot der Nächstenliebe ließen den behinderten Menschen in einem neuen  Licht erscheinen und nicht mehr allein als nutzlose Ballastexistenz. Insofern im  Christentum — hier ganz in der Spur des Judentums — alle Menschen als Kinder des  göttlichen Vaters gelten, ist auch allen Menschen das Lebensrecht gleichermaßen  zugesagt. Aus christlicher Perspektive hat kein Mensch das Recht, sich zum Herrn  über Leben und Tod seines Mitmenschen zu erheben. Einerlei ob Mann oder Frau,  jung oder alt, Jude oder Heide, gesund oder krank, behindert oder nicht behindert  — das Leben wie den Lebensschutz darf jeder Mensch als unantastbares Geschenk  des göttlichen Vaters für sich iın Anspruch nehmen, um es im Sinn der Lebensform  vollkommener Gotteskindschaft mit anderen Menschen zu teilen.  Jesus selbst setzte ım Umgang mit behinderten Menschen neue Maßstäbe, inso-  fern er sie uneingeschränkt achtete und nach Kräften für sie eintrat. Dies zeigt sich  besonders in den zahlreichen Heilungsgeschichten:  „Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Spei-  chel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: ‚Siehst du etwas?‘ ... Da legte er ihm nochmals die Hände  auf die Augen; nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen“ (Mk  8,23:26).  In gleicher Weise heilte er einen Taubstummen zum Erstaunen der Menge (Mk  7,31-37). Jesus stellt seine Wunderheilungen als Ausweis seiner göttlichen Sen-  dung heraus (Mt 11,2-5), besonders die der Gelähmten — sie sind vorherrschend  unter den berichteten Wunderheilungen Jesu. Entsprechend der Topik von Wun-  dergeschichten betonen sie die Schwere und Dauer der körperlichen Einschrän-  kung.  Mit Blick auf die neutestamentliche Auffassung von Behinderung und Krankheit  ist herauszustellen, daß die Jesusbotschaft das uralte Verständnis von Behinderung  44*  627dieser Art VO  e} ‚Rassenhygiene‘ Einhalt gebileten , Ww1e eiıne kultur- un: CDO-
chenübergreitend angelegte ethnologische Untersuchung rückblickend 1Ns Be-
wufßltsein hebt21. Übereinstimmend heißt D be] dem Hiıstoriker un Sonder-
pädagogen ermann Meyer:

„Wenn uch das Neue Testament 1Ur AIl wenıgen Stellen spezıiellen Bezug aut dıe Behinderten nımmt,
1ST doch testzuhalten, da{fß miıt den Überlieferungen über das Wırken des Jesus VO azaret ZU

sten Mal 1n der Geschichte überhaupt für die SchwachenEuropäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen  Option für behinderte Menschen im Neuen Testament  Mit Blick auf die Aussonderung behinderter Menschen suchten „erst die Christen  ... dieser Art von ‚Rassenhygiene‘ Einhalt zu gebieten“, wie eine kultur- und epo-  chenübergreifend angelegte ethnologische Untersuchung rückblickend ins Be-  wußtsein hebt?!. Übereinstimmend heißt es bei dem Historiker und Sonder-  pädagogen Hermann Meyer:  „Wenn auch das Neue Testament nur an wenigen Stellen speziellen Bezug auf die Behinderten nimmt,  so ist doch festzuhalten, daß mit den Überlieferungen über das Wirken des Jesus von Nazaret zum er-  sten Mal in der Geschichte überhaupt für die Schwachen ... oder Ausgestoßenen die Möglichkeit der  Identifizierung gegeben wurde. Erstmalig versuchte eine Religion, diese in ihr Weltbild einzubeziehen,  ja sogar in den Mittelpunkt zu stellen.“ 2  Die theologische Begründung für dieses im Vergleich zu den übrigen antiken  Weltanschauungen veränderte Verständnis behinderter Menschen verdient höchste  Beachtung. Die christliche Einschätzung der Gleichheit aller Menschen vor Gott  und das Gebot der Nächstenliebe ließen den behinderten Menschen in einem neuen  Licht erscheinen und nicht mehr allein als nutzlose Ballastexistenz. Insofern im  Christentum — hier ganz in der Spur des Judentums — alle Menschen als Kinder des  göttlichen Vaters gelten, ist auch allen Menschen das Lebensrecht gleichermaßen  zugesagt. Aus christlicher Perspektive hat kein Mensch das Recht, sich zum Herrn  über Leben und Tod seines Mitmenschen zu erheben. Einerlei ob Mann oder Frau,  jung oder alt, Jude oder Heide, gesund oder krank, behindert oder nicht behindert  — das Leben wie den Lebensschutz darf jeder Mensch als unantastbares Geschenk  des göttlichen Vaters für sich iın Anspruch nehmen, um es im Sinn der Lebensform  vollkommener Gotteskindschaft mit anderen Menschen zu teilen.  Jesus selbst setzte ım Umgang mit behinderten Menschen neue Maßstäbe, inso-  fern er sie uneingeschränkt achtete und nach Kräften für sie eintrat. Dies zeigt sich  besonders in den zahlreichen Heilungsgeschichten:  „Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Spei-  chel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: ‚Siehst du etwas?‘ ... Da legte er ihm nochmals die Hände  auf die Augen; nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen“ (Mk  8,23:26).  In gleicher Weise heilte er einen Taubstummen zum Erstaunen der Menge (Mk  7,31-37). Jesus stellt seine Wunderheilungen als Ausweis seiner göttlichen Sen-  dung heraus (Mt 11,2-5), besonders die der Gelähmten — sie sind vorherrschend  unter den berichteten Wunderheilungen Jesu. Entsprechend der Topik von Wun-  dergeschichten betonen sie die Schwere und Dauer der körperlichen Einschrän-  kung.  Mit Blick auf die neutestamentliche Auffassung von Behinderung und Krankheit  ist herauszustellen, daß die Jesusbotschaft das uralte Verständnis von Behinderung  44*  627der Ausgestoßenen die Möglıchkeit der
Identifizıerung gegeben wurde. Erstmalig versuchte eine Religion, diese 1n ıhr Weltbild einzubezıehen,
Ja O: In den Miıttelpunkt stellen.“ 22

Die theologische Begründung für dieses 1mM Vergleich den übrigen antıken
Weltanschauungen veränderte Verständnıis behinderter Menschen verdient höchste
Beachtung. Die christliche Einschätzung der Gleichheit aller Menschen VOTL (SOTt£
un! das Gebot der Nächstenliebe ließen den behinderten Menschen 1n einem
Licht erscheinen un: nıcht mehr alleın als nutzlose Ballastexistenz. Insofern 1m
Chrıistentum jer Sanz in der Spur des Judentums alle Menschen als Kınder des
yöttlichen Vaters gelten, 1St auch allen Menschen das Lebensrecht gleichermaßen

Aus christlicher Perspektive hat eın Mensch das Recht, sıch 74A06 Herrn
ber Leben un Tod selnes Mitmenschen erheben. Einerlei ob Mann oder FTau;
Jung oder alt, Jude oder Heıde, gesund oder krank, behindert oder nıcht behindert

das Leben W1€ den Lebensschutz darf jeder Mensch als unantastbares Geschenk
des göttlichen Vaters für sıch 1n Anspruch nehmen, E 1mM Sınn der Lebenstorm
vollkommener Gotteskindschaft mM1t anderen Menschen teilen.

Jesus selbst SEIZIiE 1mM Umgang MI1t behinderten Menschen( Mafsstäbe, 1NSO-
tern S1e uneingeschränkt achtete un!: ach Kräften für S1Ee eıntrat. Dıies zeıgt sıch
besonders 1n den zahlreichen Heilungsgeschichten:

ET ahm den Blınden be1 der Hand, führte ıhn VOT das ort hınaus, bestric seine Augen mıt Spe1-
chel, legte ıhm die Hände auf und fragte iıhn. Sıehst du PlEuropäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen  Option für behinderte Menschen im Neuen Testament  Mit Blick auf die Aussonderung behinderter Menschen suchten „erst die Christen  ... dieser Art von ‚Rassenhygiene‘ Einhalt zu gebieten“, wie eine kultur- und epo-  chenübergreifend angelegte ethnologische Untersuchung rückblickend ins Be-  wußtsein hebt?!. Übereinstimmend heißt es bei dem Historiker und Sonder-  pädagogen Hermann Meyer:  „Wenn auch das Neue Testament nur an wenigen Stellen speziellen Bezug auf die Behinderten nimmt,  so ist doch festzuhalten, daß mit den Überlieferungen über das Wirken des Jesus von Nazaret zum er-  sten Mal in der Geschichte überhaupt für die Schwachen ... oder Ausgestoßenen die Möglichkeit der  Identifizierung gegeben wurde. Erstmalig versuchte eine Religion, diese in ihr Weltbild einzubeziehen,  ja sogar in den Mittelpunkt zu stellen.“ 2  Die theologische Begründung für dieses im Vergleich zu den übrigen antiken  Weltanschauungen veränderte Verständnis behinderter Menschen verdient höchste  Beachtung. Die christliche Einschätzung der Gleichheit aller Menschen vor Gott  und das Gebot der Nächstenliebe ließen den behinderten Menschen in einem neuen  Licht erscheinen und nicht mehr allein als nutzlose Ballastexistenz. Insofern im  Christentum — hier ganz in der Spur des Judentums — alle Menschen als Kinder des  göttlichen Vaters gelten, ist auch allen Menschen das Lebensrecht gleichermaßen  zugesagt. Aus christlicher Perspektive hat kein Mensch das Recht, sich zum Herrn  über Leben und Tod seines Mitmenschen zu erheben. Einerlei ob Mann oder Frau,  jung oder alt, Jude oder Heide, gesund oder krank, behindert oder nicht behindert  — das Leben wie den Lebensschutz darf jeder Mensch als unantastbares Geschenk  des göttlichen Vaters für sich iın Anspruch nehmen, um es im Sinn der Lebensform  vollkommener Gotteskindschaft mit anderen Menschen zu teilen.  Jesus selbst setzte ım Umgang mit behinderten Menschen neue Maßstäbe, inso-  fern er sie uneingeschränkt achtete und nach Kräften für sie eintrat. Dies zeigt sich  besonders in den zahlreichen Heilungsgeschichten:  „Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Spei-  chel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: ‚Siehst du etwas?‘ ... Da legte er ihm nochmals die Hände  auf die Augen; nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen“ (Mk  8,23:26).  In gleicher Weise heilte er einen Taubstummen zum Erstaunen der Menge (Mk  7,31-37). Jesus stellt seine Wunderheilungen als Ausweis seiner göttlichen Sen-  dung heraus (Mt 11,2-5), besonders die der Gelähmten — sie sind vorherrschend  unter den berichteten Wunderheilungen Jesu. Entsprechend der Topik von Wun-  dergeschichten betonen sie die Schwere und Dauer der körperlichen Einschrän-  kung.  Mit Blick auf die neutestamentliche Auffassung von Behinderung und Krankheit  ist herauszustellen, daß die Jesusbotschaft das uralte Verständnis von Behinderung  44*  627[a legte 1: ıhm nochmals dıe Hände
auf die Augen; 1U sah der Mannn deutlich. Er W ar geheıilt und konnte alles Danz sehen“ k
>  Ar

In ogleicher Weıse heılte einen Taubstummen Z Erstaunen der Menge (Mk
/,31-37) Jesus stellt seıne Wunderheilungen als Ausweıs seıner göttlichen Sen-
dung heraus (Mt )2'_5 9 besonders die der Gelähmten S1Ee siınd vorherrschend
DeT den berichteten Wunderheilungen Jesu. Entsprechend der Topık VO Wun-
dergeschichten betonen S1e die chwere ‚bhe? DDauer der körperlichen Einschrän-
kung.

Mıt Blick auf die neutestamentliche Auffassung VO  — Behinderung und Krankheit
1sSt herauszustellen, da{ß die Jesusbotschaft das uralte Verständnıis VO Behinderung
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un: Krankheit als Ausdruck sündhaften Verhaltens zurückweıst. Jesus werden
gesichts der Frage seıner Juüunger, der Blınde, der ıhnen auf dem Weg begeg-
neTte, auf das Augenlicht verzichten mUuSsse, die tolgenden Worte in den Mund gelegt:
„Weder och seiıne Eltern haben gesündigt“ (Joh D 3 Gleichwohl jefert das
Neue Testament beiläufig einıge Anhaltspunkte, die den uralten Tun-Ergehen-Zu-
sammenhang dennoch durchklingen lassen. So schickte Jesus eınen Gelähmten,
nachdem diesen geheilt hatte, mM1t der Ermahnung ach Hause: „Sündige nıcht
mehr, damıt dır nıcht och Schlimmeres zustoößt“ (Joh D: 14) In der theologiearmen
eıt des (Früh-)Mittelalters wiırd INa sıch durchaus darauf beziehen, den TIEU-

testamentlich durchbrochenen Zusammenhang VO Suüunde un Behinderung aufs
Neue aktıvieren. Kurzum: Im Unterschied den „Rechtsvorschriften des NI-
Certums; auch der germanıschen Völker“, denen zufolge dem Hausvater das Recht
zustand, behindert geborene Kinder sofort toten, plädiert das Neue Testament
kompromuifßlos für Achtung und Unterstützung gegenüber behinderten Menschen:
Jle Menschen dıe Behinderten un dıe Nicht-Behinderten sollen sıch
dem eınen yöttlichen Vater, der alleın ber Leben un Tod verfügt, ın Nächstenliebe
und Geschwisterlichkeit 7zueinander verhalten?>.

Behinderte 1m christlichen Abendland 7Zwischen moralischer Defizienz und
garantıertem Lebensschutz?

Die neutestamentliche Aufkündigung des Kausalzusammenhangs VO moralischer
Schuld und Behinderung einerseılts SOWI1e das unterstützende Eıintreten Jesu für die
Behinderten andererseıts bılden dıe Mefifßlatte für den christlichen Umgang m1t
Behinderten un! Kranken während der tolgenden 27000 Jahre. Um CS

A0 Wiährend das Junktim VO  - moralıischer Schuld un! körperlicher bzw. geistiger
Behinderung der gegenläufigen Optionen 1mM Neuen Testaments neuerlich be-
deutenden FEinflu{ß erlangte, leisteten die Chrısten durch ıhr lebenspraktisch-karıta-
t1ves Eintreten ZUgZUNSTICN der Behinderten einen ohl einzıgartıgen Beıtrag ZUI,T

Fortentwicklung der menschlichen Zivilisation.
Der Kiırchenvater Augustinus 354—430), Bischof 1m nordafrikanıschen Hıppo,

veranschaulicht diese christliche Ambivalenz 1n seınem als Vermächtnis christlich-
altkirchlichen Denkens konzıpierten Opus „Der (3ottesstaat” schlaglichtartıg.
Josef eumann fafßt die komplexe, 1mM Kapitel vorgetiragene Argumentatıon
ZUgUNSIEN des Verständnisses VO  — Behinderung als Folge eiıner moralıschen Schuld

„Dıie abweichende körperliche Gestalt (eines Menschen) mu{fß letztlich das Ergebnis eines Wıder-
spruchs se1nN, der sıch dıe VO  - .‚Ott gewollte Ordnung richtet. Unvereinbar mı1t (sottes Wıllen 1St
ber uch das Boöse 1n der Welt; VO daher entsteht 1mM augustinıschen Weltverständnis eiıne logische Be-

ziehung zwiıischen Mißgestalt und der moralıschen Kategorıe des Bösen.“
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Schärter och bılanziert der Autor anderer Stelle die VO  e} Augustinus ausla-
dend vorgetragene Posıtion:

A der Theologie des Augustinus erhält die moralische Interpretation der Mifsgestalt des Menschen
paradıgmatische Bedeutung, indem die Entstehung und Exıstenz körperlich andersartıger Gestalten als
Ausdruck des Bösen rklärt und dem Anspruch theologischer Wiıssenschaftlichkeit In das damals
anerkannte Weltbild eingeordnet wırd.“ 24

Irotz selıner dem Neuen Testament zuwıderlaufenden Interpretation menschli-
cher Behinderungen als somatiısche Ausprägung moralischer Defizienz hält AUgu-
St1NUS nunmehr 1n klarer Übereinstimmung mı1t der Botschaft Jesu daran fest,
da{ß auch der behinderte Mensch VO (50ft Stamme, da als Bruder bzw.
Schwester auf die Solidarıtät aller anderen Menschen zählen dürfe

„ Wer immer irgendwo aut Erden als Mensch, also als sterbliches vernunftbegabtes Lebewesen gebo-
C 1St, CT INAaS eiINeEe für NSEeTEC Begriffe och ungewohnte Körperform aben, Farbe, Bewegung,
Stimme, Kraft \1Ild Teıilen seıner natürlichen Eigenschaften och sehr VO  e} anderen abweıichen; eın
Gläubiger soll zweıfeln, da{fß seinen Ursprung aUuUs jenem eiınen Zuerst gebildeten Menschen herleıitet
Es die Mißgebildeten) sınd Menschen, und S1C STamMmmMen (wıe alle anderen Menschen) VO  - dam ab CC 25

Die Verbindung VO  S Sunde un Behinderung
Nach dem Zusammenbruch des Imperium Romanum Ende des Jahrhunderts
vermochte das Junktim 7zwischen moralıscher Schuld un!: körperlicher bzw. ge1st1-
CI Behinderung sıch innerhalb der christlichen Geschichte neuerlich Bahn bre-
chen Damals verlor dıe auf dem Hintergrund der oriechischen Philosophie eNL-

standene christliche Reflexionstheologıe zunehmend Boden, da{fß 1e] altere
VO der Religionsgeschichte „einfachrelig1ös“ Logiken zunehmend die
Oberhand Entsprechend veranschaulicht Bıschof Gregor VO Tours
(ın se1iner „Frankengeschichte“ den Tun-Ergehen-Zusammenhang, iındem
Or vielfach davon berichtet, W1e€e (sott einen sundhaft ebenden Menschen mıt kör-
perlichen Behinderungen bestraft. Freilich mui{fste eıne derartıge Behinderung nıcht
VO Dauer se1N; be1 gebessertem Lebenswandel konnte (sott dıe Folgen eiınes „KOr
perbehindernden Straftwunders“ durch eın hıimmlisches bzw. hımmlisch vermuıttel-
FeS Heilungswunder wıieder rückgängıig machen.

So berichtet Gregor VO  - Tours VO einem erblindeten Archidiakon Leonast AUS

Bourges, der 1n der Kırche des Heılıgen Martınus hımmlischen Beistand suchte, DETEL

VO  a seinem damals als so7z1al deklassierend eingeschätzten Leiden geheıilt WECI -

den 7weıl bıs rel Monate hijelt sıch beständiıgem Beten un: Fasten 1mM Heı1-
lıgtum auf Nachdem CFE durch die unsıchtbar anwesende Gotteskraft des Heılıgen
wundersam geheilt worden WTr („seine Augen wurden hell“), kehrte ach Hause
zurück. Anstatt sıch aber ın Dankbarkeit für das geschehene Wunder üben,

629



Hubertus Lutterbach

ne1gte Hochmut un: ylaubte, seıne Sehkraft MmMI1t ırdıschen Mitteln weıter ste1l-
gEeINn un: die Wunderkraft des Heılıgen auf diese Weıse och übertreffen kön-
NEN.- Er scheute nıcht davor zurück damals eın schwerwiegendes Vergehen

sıch eınen Andersgläubigen wenden, den für außerst erfahren 1n der
ırdıschen Heıilkunst hıelt och ANSTALT der erhofften Heılung stellte siıch 1mM Sınn
eınes yöttlıchen Stratwunders die alte Blındheit wıieder e1in I)aran anderte sıch nıcht
einmal mehr CLWAS, als sıch der Archıdiakon neuerlich ZUr Kirche des heiligen Mar-
t1Nus begab, iın der Hoffnung, dıe Heilkraft des Heıligen moge ıhm eın zweıtes Mal

Hıiıltfe kommen2
selbst Ignatıus VO Loyola (1491—-1556) mehr als 141006 Jahre ach Augustı1-

11US das negatıve Ansehen VO  S Behinderten weıterhın auf die mı1t der Behinderung
implizit Vorausgesetzte moralısche Defizienz zurückführte, IST nıcht mıt etzter Ö1-
cherheit klären. Jedentfalls sıeht Behinderte Hr die Glaubensverkündigung als
eher ungeeıgnet d weıl S1e ZUrTr orößeren Ehre (Gsottes 11UT ausnahmsweise 1n vollem
Umtftang beitragen könnten. Entsprechend heißt 6S 1ın seınen „Ordenssatzungen“
S 1St beachten, da{fß die Personen, die ırgendwelche Häßlichkeiten der erhebliche Mängel haben,

W1€ Buckel un! andere angeborene der durch UntallHubertus Lutterbach  neigte er zu Hochmut und glaubte, seine Sehkraft mit irdischen Mitteln weiter stei-  gern und die Wunderkraft des Heiligen auf diese Weise noch übertreffen zu kön-  nen. Er scheute sogar nicht davor zurück — damals ein schwerwiegendes Vergehen  —, sich an einen Andersgläubigen zu wenden, den er für äußerst erfahren in der  irdischen Heilkunst hielt. Doch anstatt der erhofften Heilung stellte sich im Sinn  eines göttlichen Strafwunders die alte Blindheit wieder ein. Daran änderte sich nicht  einmal mehr etwas, als sich der Archidiakon neuerlich zur Kirche des heiligen Mar-  tinus begab, in der Hoffnung, die Heilkraft des Heiligen möge ihm ein zweites Mal  zu Hilfe kommen?®.  Ob selbst Ignatius von Loyola (1491-1556) — mehr als 1100 Jahre nach Augusti-  nus — das negative Ansehen von Behinderten weiterhin auf die mit der Behinderung  implizit vorausgesetzte moralische Defizienz zurückführte, ist nicht mit letzter Si-  cherheit zu klären. Jedenfalls sieht er Behinderte für die Glaubensverkündigung als  eher ungeeignet an, weil sie zur größeren Ehre Gottes nur ausnahmsweise in vollem  Umfang beitragen könnten. Entsprechend heißt es in seinen „Ordenssatzungen“  „Es ist zu beachten, daß die Personen, die irgendwelche Häßlichkeiten oder erhebliche Mängel haben,  wie Buckel und andere angeborene oder durch Unfall ... entstandene Mißbildungen, sich nicht für diese  Gesellschaft eignen, sowohl weil diese Dinge für das Priestertum unangebracht sind, wie weil sie nicht  zur Erbauung den Nächsten helfen, mit denen zu verkehren nach unserem Institut notwendig ist; es sei  denn ..., wenn irgendwelche einzigartigen Tugenden und Gaben Gottes vorlägen, die annehmen ließen,  daß mit ihnen jene leiblichen Mängel die Erbauung eher steigern als mindern würden.“ 27  Martin Luther (1483-1546) erblickte in behinderten Kindern Ausdrucksformen  des moralisch Schlechten („Teufelsgeburten“ und „Teufelskinder“), so daß man sich  ihrer möglichst zügig entledigen sollte („ersäufen“). Ohnehin hätten sie lediglich  eine begrenzte Lebensdauer von höchstens 19 Jahren zu erwarten; bis zu ihrem  frühen Tode täten sie nichts, als nutzlos zu „fressen, (zu) scheißen, (zu) saufen und  (zu) schreien“?28, Diese im traditionellen magisch-dämonischen Denken verwur-  zelte Verhaltensanweisung, die mit der sonstigen Orientierung des Reformators am  Neuen Testament wohl nicht zu vereinbaren ist, sollte nicht ungehört verhallen, wie  Hermann Heinrich Ploß (1819-1885) zu belegen vermag. Als Arzt, Anthropologe  und weithin bekannter Kompilator brachte dieser die folgenden Zeilen zu Papier:  „Noch vor wenigen Jahren glaubte das Landvolk in mehreren Gegenden Deutschlands, daß die Eltern  eines arg verunstalteten Neugeborenen über Tod und Leben desselben zu verfügen das Recht hätten.  Unter anderem wurde in der Gegend von Breslau ein Arzt zu einem ohne Arme und Beine geborenen  Neugeborenen gerufen, um an demselben Henkersdienste zu verrichten, denn man meinte dort allge-  mein, daß so mißgestaltete Kinder getödtet werden müßten.“?  Kein Zweifel: So nachdrücklich die gedankliche Verbindung zwischen morali-  schem Fehlverhalten und Behinderung dem Neuen Testament zuwiderläuft, so fol-  genreich erweist sie sich — allen rational-aufgeklärten Einsichten zum Trotz — bis in  das 20. Jahrkhundert und sogar noch darüber hinaus. So heißt es in dem von Klaus  630entstandene Mifßbildungen, sıch nıcht für diese
Gesellschaft eıgnen, sowohl weıl diese Dıinge für das Priestertum unangebracht sınd, Ww1e€e weıl s1e nıcht
ZUuUr Erbauung den Nächsten helten, mit denen verkenren ach UNSCTITECIN Instıtut notwendiıg 1St; sSCe1
denn WE iırgendwelche einz1gartıgen Tugenden und Gaben (Gottes vorlägen, die annehmen 1eßen,
da{fß mit ıhnen Jjene leiblichen Mängel die Erbauung eher steigern als mındern würden.“ DE

Martın Luther (1483-1546) erblickte 1n behinderten Kındern Ausdrucksformen
des moralıisch Schlechten („ Teufelsgeburten“ und „Teutfelskinder“), dafß I1L1Lall sıch
ihrer möglıchst zUug1g entledigen sollte („ersäufen“). Ohnehıiın hätten S$1e lediglich
eine begrenzte Lebensdauer VO höchstens 19 Jahren CrWarten; bıs ıhrem
trühen ode taten S1Ce nıchts, als nutzlos „Iressen, (ZU) scheißen, (ZU) saufen und
(ZU) schreien“ 28 Diese 1mM tradıtionellen magisch-dämonischen Denken VeErTWUL-

Zzelte Verhaltensanweisung, die miıt der sonstigen Orıentierung des Reformators
Neuen Testament wohl nıcht vereinbaren 1St, sollte nıcht ungehört verhallen, W1e€e
ermann Heıinrich Plofß (1819-1885) belegen VCIMAS. Als ArzZt. Anthropologe
un:! weıthın bekannter Kompilator brachte dieser die tolgenden Zeilen Papier:

„Noch VOT wenıgen Jahren ylaubte das Landvolk 1n mehreren Gegenden Deutschlands, da{fß die Eltern
eınes AI verunstalteten Neugeborenen über Tod und Leben desselben verfügen das Recht hätten.
Unter anderem wurde 1ın der Gegend VO Breslau eın Wozt eınem hne Arme un! Beıne geborenen
Neugeborenen gerufen, demselben Henkersdienste verrichten, enn 1111l meıinte dort allge-
meın, da{fß mifßgestaltete Kınder getödtet werden müfsten.“ ?

Keın 7Zweıtel: So nachdrücklich die gedankliche Verbindung 7zwischen moralı-
schem Fehlverhalten und Behinderung dem Neuen Testament zuwiıderläuft, tol-
genreich erweılst S1€e sıch allen rational-aufgeklärten Einsichten Zzu Trotz bıs 1n
das Jahrkundert und och darüber hınaus. So heißt E 1n dem VO Klaus
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Dörner eingeleiteten autobiographischen Essay des spastisch gelähmten Fredi Saal
VO  —$ 19972 Bezug auf dessen eigene Lebenserfahrungen:

„Seıt der Annahme des christlichen Glaubens durfte INan ‚War krüppelhafte Kinder und Milsgebur-
ten nıcht mehr tOoten der auSSeLZCN; da{fß ber be1 der Geburt dieser Kınder nıcht miıt ‚rechten Dıngen‘
ZUSCHANSCH WAafl, das stand tür jedermann außer Zweıtel.Europäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen  Dörner eingeleiteten autobiographischen Essay des spastisch gelähmten Fredi Saal  von 1992 unter Bezug auf dessen eigene Lebenserfahrungen:  „Seit der Annahme des christlichen Glaubens durfte man zwar krüppelhafte Kinder und Mißgebur-  ten nicht mehr töten oder aussetzen; daß es aber bei der Geburt dieser Kinder nicht mit ‚rechten Dingen‘  zugegangen war, das stand für jedermann außer Zweifel. ... Die Eltern schämten sich ihrer, da sie sich  von Gott gestraft oder vom Teufel gezeichnet fühlten.“ ®  Eine Jugendliche antwortete im Rahmen einer aktuellen wissenschaftlichen Un-  tersuchung auf die Frage, was sie davon halte, daß Nichtbehinderte vor Gericht  zogen und dort vertraten, daß sie sich in ihrem Wohlbefinden durch gleichzeitig am  Urlaubsort anwesende behinderte Kinder beeinträchtigt sähen:  „Ich stell mir vor, wie viele (Nichtbehinderte) auch selber behindert sein könnten, durch Unfall oder  Krankheit. Wie schnell das gehen kann. Von einem Tag auf den anderen. Und daß sie (die vor Gericht  gegen Behinderte Aussagenden) dann eines Tages auch die Strafe in solcher Form ereilt (sic!) für die Be-  merkungen, die sie so gedankenlos fallen lassen.“?  Angesichts der offensichtlichen Tiefenwirkung des Kausalzusammenhangs von  Sünde und Behinderung können (auch kirchliche) Erklärungen in ihrer Bedeutung  kaum überschätzt werden, die heutzutage das Junktim zwischen moralischer Defi-  zienz und Behinderung bzw. Krankheit offiziell und nachdrücklich zurückweisen*?.  Unbedingter Lebensschutz für Behinderte  In jeder Hinsicht bahnbrechend für die Menschheitsgeschichte wirkte sich das  kompromißlose Eintreten von Christen für das Lebensrecht behinderter Menschen  aus, verbunden mit der notwendigen lebenspraktischen Unterstützung für ein men-  schenwürdiges Leben; sowohl die Einzelperson als auch die Gemeinschaft ist hier  in die Pflicht genommen. In seinem Opus magnum zu den „Räumen und Institu-  tionen der Caritas des 5. bis 7. Jahrhunderts in Gallien“ zeigt Thomas Sternberg die  in jener Zeit bereits zunehmend institutionalisierte christliche Unterstützung von  Bedürftigen eindrucksvoll auf. Er belegt, daß im Zug der Institutionalisierung  christlicher Caritas nicht der liturgische Gottesdienstraum als der wichtigste Ort ei-  nes weitläufigen Kirchenkomplexes galt; vielmehr waren der Kirche die der Caritas  gewidmeten und um den Sakralraum herum angelegten Räumlichkeiten an Zahl  und Rang vorgeordnet.  In diesem Zusammenhang ist auf die Schwierigkeit hinzuweisen, daß die Diffe-  renzierung zwischen Menschen entsprechend ihren unterschiedlichen Bedürftig-  keiten als eine neuzeitliche, in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts wurzelnde, Er-  rungenschaft anzusehen ist. Im Mittelalter konnte ein notleidender Mensch  (Sammelbezeichnung: „pauper“) — einerlei ob taub, stumm, körperlich oder geistig  behindert, obdachlos, auf Pilgerschaft oder am Bettelstab — am Sitz des Bischofs als  631Die Eltern schämten sıch ıhrer, da S1e sıch
VO  a (Gott gestraft der VO Teutel gezeichnet ühlten.“

ıne Jugendliche antworftfeite 1m Rahmen eıner aktuellen wıissenschaftlichen I)n=
tersuchung auf die rage, W as S1e davon halte, da{ß Nıchtbehinderte VOT Gericht

un!: OFT vertraten, da{ß S1e sıch 1n ıhrem Wohlbefinden durch gleichzeıtig
Urlaubsort anwesende behinderte Kınder beeinträchtigt sahen:

IC stell mMI1r VOTVL, W1€e viele (Nıchtbehinderte) auch selber behindert se1n könnten, hübe e Untall der
Krankheit. Wıe schnell das gehen ann. Von einem Tag auf den anderen. Und da{fß S1C dıe VOT Gericht
SC Behinderte Aussagenden) annn e1ines Tages uch die Strate 1n solcher Form ereılt (sıc!) für dıe Be-
merkungen, die S1E gedankKenlos tallen lassen.“

Angesichts der offensichtlichen Tiefenwirkung des Kausalzusammenhangs VO

Suüunde un:! Behinderung können (auch kırchliche) Erklärungen iın ıhrer Bedeutung
aum überschätzt werden, dıe heutzutage das Junktim zwıschen moralıscher efi-
71en7z un:! Behinderung bzw. Krankheıt offiziell un! nachdrücklich zurückweısen 52

Unbedingter Lebensschutz Für Behinderte

In jeder Hinsicht 6ahnbrechend für die Menschheıitsgeschichte wiırkte sıch das
kompromi(fßlose Eıintreten VO  2} Christen für das Lebensrecht behinderter Menschen
AaUS, verbunden mıiıt der notwendiıigen lebenspraktischen Unterstützung für eın TLIEHN-

schenwürdiges Leben: sowohl die Eınzelperson als auch die Gemeinschaft 1St 1er
1n die Pflicht24 In seınem Opus INASILUI den „Raumen un Nnstıtu-
tionen der Carıtas des bıs Jahrhunderts in Gallien“ zeıgt Thomas Sternberg die
1n jener e1ıt bereıts zunehmend institutionalisıierte christliche Unterstützung VO

Bedürtftigen eindrucksvoll auf. Er belegt, da{ß 1m Zug der Institutionalisierung
christlicher Carıtas nıcht der liturgische Gottesdienstraum als der wichtigste Ort e1-
NCSs weitläufigen Kirchenkomplexes valt; vielmehr der Kıirche die der Carıtas
gew1ıdmeten Uun: den Sakralraum herum angelegten Räumlichkeiten Zahl
un Rang vorgeordnet.

In diesem Zusammenhang 1st auf dıe Schwierigkeıt hinzuweısen, da{fß die Dıtffe-
renzıerung zwıschen Menschen entsprechend ıhren unterschiedlichen Bedürftig-
keıiten als eıne neuzeıtlıche, in der Aufklärung des 18 Jahrhunderts wurzelnde, Hr-
rungenschaft anzusehen ISE Im Mittelalter konnte eın notleidender Mensch
(Sammelbezeichnung: „pauper“) einerle1 ob taub, umm, körperlich der gelst1g
behindert, obdachlos, auf Pılgerschaft oder Bettelstab Sıtz des Bischofs als
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des „ Vaters der Armen“ auf Hilfe hoffen: konsequent wırd „nach alter kırchlicher
Lehre das dem Bischof anvertraute) Kıirchenvermögen als Armengut bezeichnet“.
So spricht alles dafür, da{fß 1mM Umfteld der Kathedrale oder 1m Haushalt eınes Bı-
schots auch behinderte Menschen autf Zeıt oder auf Dauer mitlehbten: „Der Bischof
hatte sıch die Aufnahme kümmern, Unterkunft un Verpflegung S1-
chern.“ Protessionelle Hıiılte 1m modernen Sınn konnten Behinderte allerdings
nıcht einmal 1ın dem bisweıilen mı1t eiınem Bischofssitz verbundenen „Krankenhaus“
finden, selbst WEn der Bischof VO  : Merida 580 dafür „medicos“
stellte S4

Neben den Bischofskathedralen wurden se1lt Begınn des Mittelalters dıe Klöster
ein entscheidender Faktor 1n der Unterstutzung VO  — Armen und Behinderten, W1e€e
1er eiınem rückblickend vielleicht erstaunlıch anmutenden Beispiel erläutert se1l
Während se1lt spätantıker eıt vielfältige Zeugnisse darüber vorliegen, da{fß Eltern
iıhren Erstgeborenen also das Wertvollste 1ın iıhren Händen unwiderruflich eın
Kloster übergaben, für sıch selbst das ew1ge eıl sıchern, gelangten mI1t-

auch behinderte Kınder in die Klostergemeinschaften. Entweder entledigten
sıch die Eltern auf diese We1se einer ANSONSTIEN nıcht tragbaren JEast: oder S1e such-
ten ıhrem behinderten Sprößling e1ne weıt bessere Versorgung angedeihen las-
SCIL, als S1e ıhm daheım hätte zutejl] werden können. Jedentfalls führte INall 1n den
Klöstern mıtunter Klage ber dıe „oblatıo“ behinderter Kınder, W1€e eıner 1m 11
Jahrhundert vertafßten Auslegung der Benediktsregel A4aUusSs dem Kloster Cluny CX

plarısch entnehmen 1St.

„Wenn Eltern ıhr Haus voll Kınder haben und eines davon ahm der verstümmelt, taub der blınd,
höckerig der aussätzıg der mi1t einem Gebrechen behaftet, also für die Welt nıcht brauchbar ISt,
ann opfern s$1e mı1t eiınem großen Gelübde Gott, damıt Mönch werde, obwohl S1C 6S doch nıcht
SCH Gott, sondern blo{fi$ deswegen CunNn, sıch VO:  — der Last der Erziehung und Ernährung befreien

CC 35und damıt für die anderen besser ZESOFrAL sel.

Der Mönch Notker (um 840—-912) aus St Gallen 1St eınes dieser behindert ein
Kloster geschenkten Kınder. Seıne Verwandten „Opferten‘ den eıner Sprachbe-
hinderung leıdenden Kleinen deshalb auch der Name „Notker Balbulus Notker,
der Stotterer“ der Klostergemeinschaft des heıligen Gallus. Von seinen Mitbrü-
ern wurde als Urkundenschreiber, einftüuhlsamer Lehrer un Bibliothekar hoch-
geschätzt. Mehr och In der Obhut des Klosters wuchs einem der bedeuten-
den mıittelalterlichen Dıiıchter, Erzähler un: Gelehrten heran. uch Hermannus
Contractus (1013—1054) dart als eınes der mıittelalterlichen Wunderkinder gelten,
dıe 1L1all mMI1t ıhrer Behinderung schon trüh 1n eın Kloster vgegeben hatte, S1C annn

bedeutenden, oftmals weıt ber ıhre Gemeinschaft hiınaus wırksamen Persön-
lıchkeiten aufstiegen. Unabhängıg davon, ob dieser behinderte Junge Rheuma
der eiıner anderweıtigen Lähmung lıtt, erwıes sıch das Kloster als ein für ıh 1n
jeder Hınsıcht törderlicher Lebensort:
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„Hermannus War VO Begınn se1nes Lebens hinsiıchtlich se1nes aufßeren Menschen durch eine läh-
mende Krankheıt in allen Gliedern bewegungsunfähig ZUSaMIMCNSCZOHCH (contractus), VO seiınem In-
neren her WAar ber bewundernswert begabt.“

Eın zeitgenössıisches Zeugni1s führt welıter A4US!

‚Durch diese alle Gelenke der Glieder sıch erstreckende Unbeholtenheit WT geschwächt, dafß
VO dem ÖOrt, wohin ST ZESETZL WAaTr, hne fremde Hılte nıcht tahıg W dl, sıch anderswohin bewegen
der sıch wenı1gstens auf die andere Seıite 7, legen. 7Zu einer Art VO  — ragstu VO  3 seinem Diener nıe-
dergesetzt, W al gerade och 1n der Lage, sıch SCUZCH: ırgendetwas 7 un In dieser Lage tormte
der nützliche un 1M heiligen Iun bewundernswerte Junge Mann, obwohl auch Mund, Zunge und
Lippen geschwächt, gebrochene und aum verständliche LauteEuropäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen  „Hermannus war von Beginn seines Lebens hinsichtlich seines äußeren Menschen durch eine läh-  mende Krankheit in allen Gliedern bewegungsunfähig zusammengezogen (contractus), von seinem In-  neren her war er aber bewundernswert begabt.“  Ein zeitgenössisches Zeugnis führt weiter aus:  „Durch diese alle Gelenke der Glieder sich erstreckende Unbeholfenheit war er so geschwächt, daß er  von dem Ort, wohin er gesetzt war, ohne fremde Hilfe nicht fähig war, sich anderswohin zu bewegen  oder sich wenigstens auf die andere Seite zu legen. Zu einer Art von Tragstuhl von seinem Diener nie-  dergesetzt, war er gerade noch in der Lage, sich zu setzen, um irgendetwas zu tun. In dieser Lage formte  der nützliche und im heiligen Tun bewundernswerte junge Mann, obwohl auch an Mund, Zunge und  Lippen geschwächt, gebrochene und kaum verständliche Laute ... und war doch für seine Zuhörer ein  eloquenter und emsiger Lehrer.“  In Ergänzung zu den seit hochmittelalterlicher Zeit bisweilen auch städtisch ge-  führten „Armenzentren“ organısierten sich Behinderte im Spätmittelalter zu-  nehmend in Bruderschaften; ähnlich den Orden, Gilden und Zünften schlossen sich  behinderte Menschen gleichfalls zum Zweck gemeinschaftlicher „Selbsthilfe“ zu  Bettler- und Gebrechlichengilden zusammen, wie die um 1454 erwähnte Bruder-  schaft Körperbehinderter, Blinder und anderer Leute veranschaulicht?”.  Eindrucksvoll vermochte Michel Foucault zu zeigen, wie sehr die aufklärerische  Bewegung im 18. Jahrhundert eine Ausdifferenzierung des Bedürftigenwesens in  verschiedene, eigens eingerichtete Institutionen zur Folge hatte. So führte die  genaue Beobachtung aller Bedürftigen durch „Ingenieure der Menschenführung“  unter anderem zur zunehmenden Schaffung von Krankenanstalten für die unter-  schiedlichsten Erkrankungen und zu Fürsorgeanstalten, die sich nach den verschie-  denen Weisen der Behinderungen mehr und mehr aufgliederten?®. Auch christ-  licherseits teilte man die Überzeugung, daß die Unterbringung von Menschen mit  je einer Behinderungsart eine um so bessere Förderung ermöglichte. Diese Spezia-  lisierung sollte das Wissen um die einzelnen Weisen der Behinderung und deren  möglichst optimale Behandlung in bis dahin beispielloser Weise befördern. Erinnert  sei hier nur an das 1770 von dem katholischen Abb& Charles Michel de I” Epce  (1712-1789) getragene, überhaupt weltweit erste Taubstummeninstitut in Paris, wo  der Unterricht und die Gebärdensprache als Verständigungsmöglichkeit für Taub-  stumme maßgeblich vorangebracht wurden??.  Ebenso wie sich der französisch-reformierte Pfarrer Peter Villaume (1746-1825)  für den Beginn einer wissenschaftlich fundierten Heilpädagogik stark machte,  setzte sich der österreichische Abt Johann Ignaz Felbiger (1724-1788) mit Blick auf  die geistig Behinderten dafür ein, daß der Lehrer „die Schwachen und Kranken in  seiner Herde mit viel Geduld wartet; ... er muß Geduld und Herablassung genug  besitzen, um sich nach den geringsten Fähigkeiten der Schwächsten zu beque-  men“ *, Gleichfalls aus christlichem Geist gründete Johann Nepomuk Edler von  Kurz (+ 1865) als Pionier auf dem Gebiet der Körperbehindertenpädagogik die „er-  ste ausschließlich pädagogische Institution für diesen Betroffenenkreis in Bayern, in  655und WAar doch für seine Zuhörer e1in
eloquenter und emsiger Lehrer.“ 36

In Erganzung den selt hochmiuittelalterlicher eıt bısweilen auch stadtisch SC
ührten „Armenzentren“ organısıerten sıch Behinderte 1m Späatmuittelalter
nehmend in Bruderschaften; äÜhnlich den Orden, Gilden und Zünften schlossen sıch
behinderte Menschen oleichtalls ZU 7weck gemeıinschaftlicher „Selbsthilfe“
Bettler- un!: Gebrechlichengilden9W1€ die 1454 erwähnte Bruder-
schaft Körperbehinderter, Blinder un anderer Leute veranschaulicht?.

Eindrucksvoll vermochte Michel Foucault zeıgen, WwW1€e sechr die autftklärerische
Bewegung 1m 18 Jahrhundert eine Ausditferenzierung des Bedürftigenwesens 1ın
verschiedene, e1gens eingerichtete Instıtutionen ZuUur Folge hatte. So führte die
SCHAUC Beobachtung aller Bedürftigen durch „Ingenieure der Menschenführung“

anderem YABNE zunehmenden Schaffung VO Krankenanstalten für die 1-

schiedlichsten Erkrankungen un Fürsorgeanstalten, die sıch ach den verschie-
denen Weısen der Behinderungen mehr und mehr aufgliederten ?®. uch christ-
licherseits teilte INa die Überzeugung, da dıe Unterbringung VO  > Menschen mMiı1t
Je einer Behinderungsart eine bessere Förderung ermöglıichte. Diese Spezla-
lisıerung sollte das Wıssen die einzelnen Weısen der Behinderung un deren
möglichst optimale Behandlung 1n bıs dahın beispielloser Weiıse befördern. Erinnert
sSe1 1er LRUEI: das 1/ VO dem katholischen bbe Charles Michel de Ep&e
b E 789) getragene, überhaupt weltweıt Taubstummeninstitut 1n Parıs,

der Unterricht un: die Gebärdensprache als Verständigungsmöglichkeıit für aub-
STUMME mafßgeblıch vorangebracht wurden 597

Ebenso W1e€e sıch der tranzösiısch-retormierte Pfarrer Peter Villaume 825)
für den Begınn eıner wıssenschaftlich tundierten Heıilpädagogik stark machte,
SETZIÄE sıch der österreichische Abt Johann gnaz Felbiger (1 VED 788) mMI1t Blick auf
die ge1ist1g Behinderten dafür e1n, da der Lehrer „die Schwachen un!: Kranken 1n
seiıner Herde mi1t viel Geduld aktel;Europäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen  „Hermannus war von Beginn seines Lebens hinsichtlich seines äußeren Menschen durch eine läh-  mende Krankheit in allen Gliedern bewegungsunfähig zusammengezogen (contractus), von seinem In-  neren her war er aber bewundernswert begabt.“  Ein zeitgenössisches Zeugnis führt weiter aus:  „Durch diese alle Gelenke der Glieder sich erstreckende Unbeholfenheit war er so geschwächt, daß er  von dem Ort, wohin er gesetzt war, ohne fremde Hilfe nicht fähig war, sich anderswohin zu bewegen  oder sich wenigstens auf die andere Seite zu legen. Zu einer Art von Tragstuhl von seinem Diener nie-  dergesetzt, war er gerade noch in der Lage, sich zu setzen, um irgendetwas zu tun. In dieser Lage formte  der nützliche und im heiligen Tun bewundernswerte junge Mann, obwohl auch an Mund, Zunge und  Lippen geschwächt, gebrochene und kaum verständliche Laute ... und war doch für seine Zuhörer ein  eloquenter und emsiger Lehrer.“  In Ergänzung zu den seit hochmittelalterlicher Zeit bisweilen auch städtisch ge-  führten „Armenzentren“ organısierten sich Behinderte im Spätmittelalter zu-  nehmend in Bruderschaften; ähnlich den Orden, Gilden und Zünften schlossen sich  behinderte Menschen gleichfalls zum Zweck gemeinschaftlicher „Selbsthilfe“ zu  Bettler- und Gebrechlichengilden zusammen, wie die um 1454 erwähnte Bruder-  schaft Körperbehinderter, Blinder und anderer Leute veranschaulicht?”.  Eindrucksvoll vermochte Michel Foucault zu zeigen, wie sehr die aufklärerische  Bewegung im 18. Jahrhundert eine Ausdifferenzierung des Bedürftigenwesens in  verschiedene, eigens eingerichtete Institutionen zur Folge hatte. So führte die  genaue Beobachtung aller Bedürftigen durch „Ingenieure der Menschenführung“  unter anderem zur zunehmenden Schaffung von Krankenanstalten für die unter-  schiedlichsten Erkrankungen und zu Fürsorgeanstalten, die sich nach den verschie-  denen Weisen der Behinderungen mehr und mehr aufgliederten?®. Auch christ-  licherseits teilte man die Überzeugung, daß die Unterbringung von Menschen mit  je einer Behinderungsart eine um so bessere Förderung ermöglichte. Diese Spezia-  lisierung sollte das Wissen um die einzelnen Weisen der Behinderung und deren  möglichst optimale Behandlung in bis dahin beispielloser Weise befördern. Erinnert  sei hier nur an das 1770 von dem katholischen Abb& Charles Michel de I” Epce  (1712-1789) getragene, überhaupt weltweit erste Taubstummeninstitut in Paris, wo  der Unterricht und die Gebärdensprache als Verständigungsmöglichkeit für Taub-  stumme maßgeblich vorangebracht wurden??.  Ebenso wie sich der französisch-reformierte Pfarrer Peter Villaume (1746-1825)  für den Beginn einer wissenschaftlich fundierten Heilpädagogik stark machte,  setzte sich der österreichische Abt Johann Ignaz Felbiger (1724-1788) mit Blick auf  die geistig Behinderten dafür ein, daß der Lehrer „die Schwachen und Kranken in  seiner Herde mit viel Geduld wartet; ... er muß Geduld und Herablassung genug  besitzen, um sich nach den geringsten Fähigkeiten der Schwächsten zu beque-  men“ *, Gleichfalls aus christlichem Geist gründete Johann Nepomuk Edler von  Kurz (+ 1865) als Pionier auf dem Gebiet der Körperbehindertenpädagogik die „er-  ste ausschließlich pädagogische Institution für diesen Betroffenenkreis in Bayern, in  655ST mu{ Geduld un Herablassung
besitzen, um sıch ach den geringsten Fähigkeiten der Schwächsten Z beque-
men“ 40 Gleichtfalls AaUus christlichem Gelst gründete Johann Nepomuk Fdlier VO

Kurz ( 1865 als Pionier auf dem Gebiet der Körperbehindertenpädagogıik die ] Cag
STE ausschliefßlich pädagogische Instıtution für diesen Betroftenenkreıis in Bayern, 1n
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Deutschland un! vermutlich iın Eüroöpa* Ausdrücklich machte G: 1856 1n einer
Flugschrift einen „Mangel (an) christlicher Aufmerksamkeıt, wahrem Mitleiden
un! Nächstenliebe“ dafür verantwortlich, dafß für diese arg benachteıiligte
Personengruppe bıslang wen1g worden se1*2 Schliefßßlich gaben Pauline AVA®

Mallinckrodt (1817-1881) und ıhre „Schwestern der christlichen Liebe“ dem Blın-
denschulwesen besonders 1mM westtälischen Raum wichtige Impulse; ıhr besonderes
Augenmerk galt der Blındenarbeaıt, glaubten sS1e doch VOI allem 1n den blinden Kın-
ern dıe Armen und Kleinen sehen, denen (sott die Offenbarung seıner (38-
heimnısse 1n besonderer Weıse hatte 45

Im kulturgeschichtlichen Rückblick 1St hıinter dem Lebensschutz un! dem
zialpraktischen Eınsatz für behinderte Menschen während der VELSANSCHCH 2000
Jahre tatsächlich die „alles fundierende Idee des Christentums“ hervorzuheben#*.
Natürlich INas INa den Christen nachträglich vorhalten, da sS1e sıch den Benach-
teiılıgten auch deshalb zugewendet haben, für ıhr eigenes Seelenheil 1I-

SCHl; doch andert dieser Verdacht nıchts den so7z71al-karıtativen Errungenschaften,
die aus der VO Behinderten W1€e Nıchtbehinderten geteilten Überzeugung eıner
überzeıtlichen göttlıchen Gerechtigkeıit erwuchsen. Schliefßlich ann INa  a rück-
blickend iragen, ob sıch 1mM Verhältnis VO Nıchtbehinderten Behinderten
womöglıch ber Jahrhunderte hinweg das hierarchische Gefüge der Kırche 1ın der
Unterscheidung VO „mündıg“ un:! „unmündıg“ wıdergespiegelt hat, da{ß dıe
Behinderten allzulange 1n instıtutionell-fürsorgender Abhängigkeit gehalten WUÜU1 -

den Tatsächlich 1St die gesellschaftliche Partızıpatıon un: Emanzıpatıon der Be-
hinderten, die S1€e sıch selbst erkämpft haben un erkämpfen unterstutzt VO

christlichen Inıtıatıven 1in Verbindung mı1t anderen Sozilalgruppen erst eiıne Errun-
genschaft der etzten Jahrzehnte.

Zur aktuellen Integration Behinderter

Wihrend der nationalsozialıistischen Gewaltherrschaft führte die Verurteilung be-
hınderten menschlichen Lebens als „lebensunwert“ FAUHE massenhaften Selektion un:!
Tötung körperlich un! gelst1g ehinderter Menschen:; weder entsprachen Behin-
derte der nationalsoz1ialistischen Vorstellung VO iıdealen Menschen, och valten S1e
als hınreichend produktiv für die Volkswirtschaft: „Der lebendige Mensch, der eine
negatıve Leistungsbilanz aufwies, verursachte TOLEe Kosten“, W1e€e der 2002 mı1t dem
Heıinrich-Mann-Preis ausgezeichnete (Göt7z Aly pragnant kommentiert, daraus
programmatiısch tolgern, da{ß derartiges Denken EISt ann überwunden sel,;
„ WECNnN für jeden Menschen das Recht auf Leben un ausreichenden Lebensunterhalt
(Subsistenz) gesetzliıch un: tatsächlich gesichert 1st ohne sortierende behördliche
Krıterien un! ohne Gegenleistung“ ® Entgegen der ZENANNLEN Grundauffassung G1

hoben dıe Natıionalsozialisten die Eugenik ZUrTr „Staatsdoktrin“ *6, un: die Kırchen
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hatten sıch mi1t den staatlicherseıits 1mM Dienst der Rassenhygiene verfügten Mafßnah-
IiNeN auseinanderzusetzen. In umtassender Kenntnıis dieser Diskussion ınnerhalb der
römisch-katholischen Kirche mahnt Ingrid Richter:

„Für Theologen bleibt die eugenische Diskussion weıterhin eıne problematische Angelegenheit, weıl
jegliche Überlegung insbesondere negatıver Eugenik behinderten der geisteskranken Menschen 1M
Grunde das Exıistenzrecht abspricht, obwohl S1e (zottes Ebenbilder sind.“ 47

Die Brısanz der zıtlerten Einsicht erweIlst sıch aktuell anhand der VO Jürgen Ha-
bermas für westliche Gesellschaften vorausschauend reflektierten Entwicklung hın

eıner „lıberalen Eugenik“; jede der ın diesem Kontext getroffenen Entscheidun-
SCH bedeute die beunruhigende Tatsache „einer für andere (getroffenen) tolgenrei-
chen Unterscheidung 7zwiıischen lebenswertem und lebensunwertem Leben“ 48
Konkret zeıgen sıch die Herausforderungen der Eugenik das christliche Men-
schenbild, WE sıch heutzutage der Bereich elterlicher Verantwortung 1in bislang
unbekannter We1ise erwelıtert eben hıneın 1n dıe Zeıt zwiıischen Zeugung un: C723
urt Innerhalb dieses Zeıittensters erweıst sıch die Pränataldiagnostik als ambiva-
lent: grundsätzlıch eröffnet das vielfältige Zusammentreften VO  — Reproduktions-
mediızın und Gentechnik sowohl Raum für therapeutisches Eingreiten als auch für
die Möglichkeit, aufgrund medi1zınıscher Untersuchungsergebnisse auszuwählen
zwıschen behinderten b7zw. kranken und voraussıchtlich gesunden Kindern.

Die vorgelegte kulturhistorische Vergewiısserung hat der auch Begınn des
3. Jahrtausends latenten Tendenz ZUTr vielfaltigen Ausgrenzung VO Behinderten
dreierle1 als Korrektiv ENILZSEZSENZUSEIZEN: erstens die ach christlichem Verständnıis
jedem Menschen ZUgESAYLE Würde, zweıtens den jedem Menschen geltenden L 2-
bensschutz, schliefßlich die (ın der christlichen Geschichte lange 1ın Vergessenheit
geratene) neutestamentliche Absage den Zusammenhang VO Süunde und Behin-
derung. Aus diesem Überzeugungsbündel heraus ftormuliert der Limburger Bischof
Franz Kamphaus:

„ Wır sınd eine Gesellschaft VO Menschen, VO  — denen keiner SallzZ schwach und keiner Sanz stark
iSt;, keiner 1Ur behindert und keiner Zzanz unbehindert. Es kommt darauf d. da{fß WIr uns mıt uUNseTECN

Stärken und Schwächen erganzen, eıner die Last des anderen tragt, mıiı1t der Schulter, die gerade $rei
hat.“ 49

NM  GEN

Vgl www.e)]mb2003 de
Deklaratıon VO  - Madrıd, Vorwort Unsere Vısıon D in www.madrıddeclaration.org

Beck, Dıie Lebenslagen VO.: Kındern Jugendlichen mit Behinderungen ihrer Famıilien 1ın Deutschland. Soz1iale
strukturelle Dımensıonen, 1N: Gesundheıt Behinderung 1im Leben VO Kındern Jugendlıiıchen, hg. der Sach-

verständıgenkommıiıssıon Kınder- Jugendbericht (München 175—-315, 204 f:s azu auch Cloerkes, SO710-
logıe der Behinderten (Heıidelberg 28
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Thımm, Quantitativer qualitativer Ausbau ambulanter amıiılienentlastender Jenste (Baden-Baden 241
Umtassend auch Hackauft, Gesundheit soz1ale Lage VO: Kındern Jugendlichen, 1N: Gesundheıt Behinderung
(A. 98  ©X

Cloerkes, Soziologıe
Magdeburger Erklärung VO' D 2003, 1: www.bma.de

Mattner, Behinderte Menschen 1n der Gesellschatft. 7Zwischen Ausgrenzung Integration (Stuttgart 2000
H.-WVW. Fischer-Eltert, „Lache nıcht ber eınen Blinden verspotte nıcht eınen Zwerg!”, 1: Behinderung als pädago-

gische polıtische Herausforderung. Historische systematische Aspekte, hg. Liedtke (Bad Heılbrunn
3—1 90397

Wılken, Körperbehindertenpädagogık, 1n: Geschichte der Sonderpädagogik, hg. Svetluse Solaroväa (Stuttgart
212—-259, 226

10 Fischer-Eltert 100
Dazu umtassend attner 17; auch der lesenswerte Bericht ber eine Liliputanerfamılıe als „Unterhalter“ 5C-

genüber der Leıtung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau VO: Koren eZEV, Im Herzen WIr
Rıesen. Die Überlebensgeschichte eiıner Liliputanerfamilıe (München
12 Watzoldt, Der Umgang miıt Behinderten 1n Mesopotamıen, in Behinderung 8) 77—91, ö/; mafßgeblıch auch

Renger, Kranke, Krüppel, Debile Fıne Randgruppe 1mM Alten Orıient?, In Außenseıter Randgruppen. Beiträge
einer Sozialgeschichte des Alten ÖOrıents, hg. Haas (Konstanz 1992 113126
13 Wilken 226
14 Vgl Mehl, Behinderte 1n der griechischen Gesellschaft, iın Behinderung (A. 119—-135, 123
15 Wılken 9) PÄTA
16 Beschlufß des Landgerichts Hamburg, Aktenzeichen 1415265/48 19 1949 In der Urteilsbegründung heißt
„Man wırd nıcht behaupten können, da{fß die Ethik Platos der Senecas, dıe diese Ansıcht (die Legitimität der O-

(ung behindert geborener Kınder) vertreten haben, sıttlich tieter steht als diejenıge des Christentums, das Nerdings
überwiegend den menschlichen Eıngriff in den Wıillen des Schöpfters ablehnt.“ Dazu auch Schmidt, Hephaıistos ebt.
Untersuchungen ZU1 rage der Behandlung behinderter Kinder ıIn der Antıke, 1N:; Hephaistos 5/6 (1983/1984 1335161
1/ Neumann, Dıie Mißgestalt des Menschen Ihre Deutung 1m Weltbild VO.  - Antike Frühmittelalter, In Sud-
hoffs Archiv /6 (1992) 214—251, S
IX Seneca, Werke, (Stuttgart 61.
19 Wilken 9) 208
20 Müller, Der Krüppel. Ethnologıa pass1ON1Ss humanae (München 1996 45

Ebd 49
22 eyer, Geistigbehindertenpädagogik, 1N: Geschichte
23 Zu dieser Leitvorstellung vgl umtassend Lutterbach, Gotteskindschatt. Kultur- Sozialgeschichte eiınes christlı-
chen Ideals (Freiburg
24 eumann 17) 278 226
25 Augustinus VO: Hıppo, De (Cıivıtate De1 16, S, Bde., Bd (Paderborn 116—-119.
26 Gregor VO:  — Tours, Hıstor1ia Francorum 6, Bde., (Berlın 797
27 Ignatıus VO: Loyola, Satzungen der Gesellschatt Jesu 35 I'5: 1n Ignatıus VO:  ' Loyola. Gründungstexte der Gesell-
schaft Jesu, he. Knauer (Würzburg 640
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